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An die 
L-Bank
Bereich Finanzhilfen
76113 Karlsruhe
	Verwendungsnachweis mit 
Auszahlungsantrag 

Förderprogramm „KLIMASCHUTZ-PLUS“

2.3 Nachhaltige, energieeffiziente Sanierung

	

	
	Vorgangsnummer (siehe Zuwendungsbescheid)

     

	

	

In einfacher Fertigung vorzulegen,
nur verwenden bei „2.3 Nachhaltige, energieeffiziente Sanierung“




1. Allgemeine Angaben
	1.1. 
	Bewilligungsdaten

	Name des Vorhabens
	     

	Bewilligungsdatum
	     

	Bewilligte Zuwendung (Euro)
	[bookmark: BEW]     



	1.2. 
	Zuwendungsempfänger

	Name
	     

	Straße, Hausnummer
	     

	PLZ, Ort
	     

	Rechtsform
	     

	Wirtschafts-Identifikationsnummer[footnoteRef:1] [1:  Falls (noch) keine Wirtschafts-ID vergeben wurde, ist die Steuernummer zu erfassen.] 

	     

	Steuernummer[footnoteRef:2] [2:  Nicht erforderlich bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts.] 

	     

	Ansprechpartner

	Name (sofern abweichend von Antragsteller)
	     

	Telefon
	     

	E-Mail
	     



	Ist Ihr Unternehmen ein Betrieb gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts im Sinne von § 4 des Körperschaftsteuergesetzes?²

	|_|
	Ja
	|_|
	Nein



	Verfolgt Ihr Unternehmen steuerbegünstigte Zwecke (gemeinnützig, mildtätig, kirchlich) im Sinne von Teil Zwei Abschnitt 3 der Abgabenordnung?²

	|_|
	Ja
	|_|
	Nein



2. Durchführungszeitraum

	Beginn des Vorhabens
Abschluss des ersten Vertrags
	     

	Abschluss des Vorhabens
Ende der Durchführung und Zahlung aller Rechnungen inkl. der Schlussrechnung/en
	     






3. Zahlenmäßiger Nachweis 

	Betroffene Schulfläche laut Prüfergebnis des RP      
	      m²

	Festgesetzter Zuschuss durch das RP 
	        €

	Durch das RP anerkannte zuwendungsfähige Gesamtausgaben
	        €

	

	
|_| 
	
Nach Durchführung des Vorhabens erreicht die betroffene Schulfläche bzw. ein Gebäude den Energieeffizienzstandard KfW 70 gemäß der Anlage zu den Merkblättern des Förderprogramms 217 „Energieeffizient Bauen und Sanieren-Nichtwohngebäude“ der KfW. 

Förderhöhe: 50 Euro/m² x       m² (wie oben) =       Euro

(Die maximale Förderhöhe beträgt 500.000 Euro, höchstens jedoch die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben abzüglich des durch das RP festgesetzten Zuschusses. Der bewilligte Betrag darf dabei nicht überschritten werden.)


	
|_|
	
Nach Durchführung des Vorhabens erreicht die betroffene Schulfläche bzw. ein Gebäude den Energieeffizienzstandard KfW 55 gemäß der Anlage zu den Merkblättern des Förderprogramms 217 „Energieeffizient Bauen und Sanieren-Nichtwohngebäude“ der KfW. 

Förderhöhe: 150 Euro/m² x       m² (wie oben) =       Euro 

(Die maximale Förderhöhe beträgt 1.200.000 Euro, höchstens jedoch die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben abzüglich des durch das RP festgesetzten Zuschusses. Der bewilligte Betrag darf dabei nicht überschritten werden.)


	

	Weitere Flächenangaben

	Die gesamte Schulfläche beträgt
	      m²

	Davon wurden energetisch saniert
	      m²

	Davon erreichen den KfW-Effizienzstandard 55 bzw. 70
	      m²






4. Auszahlungsantrag

	Bitte überweisen Sie den Zuwendungsbetrag auf folgendes Konto:

	
	

	Kontoinhaber
	     

	
	

	Kreditinstitut
	     

	
	

	IBAN
	D
	E
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	

	Verwendungszweck (max. 50 Zeichen)
	     



	[bookmark: _Ref177032536]Handeln Sie bei der Inanspruchnahme der Zuwendung im Rahmen Ihrer land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen Haupttätigkeit?[footnoteRef:3],[footnoteRef:4] [3:  Sofern die Zuwendung nicht im Rahmen der land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen Haupttätigkeit des Zuwendungsempfängers verwendet wird oder zwar im Rahmen der land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen Haupttätigkeit des Zuwendungsempfängers verwendet wird, aber nicht auf das Geschäftskonto des Zuwendungsempfängers ausbezahlt wird, ist die L-Bank nach der Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbehörden durch andere Behörden und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten vom 7. September 1993 (BGBl. I S. 1554, zuletzt geändert durch Artikel 8 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2432, Mitteilungsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung verpflichtet, die zuständige Finanzbehörde über diese Zahlungen gem. §§ 2, 11, 12 der Mitteilungsverordnung mit dem Inhalt nach § 8 der Mitteilungsverordnung zu unterrichten.]  [4:  Nicht erforderlich bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts.] 


	|_|
	Ja
	|_|
	Nein



	Handelt es sich bei dieser Bankverbindung um das Geschäftskonto des Zuwendungsempfänges?5,6 

	|_|
	Ja
	|_|
	Nein





5. Erklärungen des Zuwendungsempfängers

	Es wird bestätigt, dass 

	|_|
	die vorstehenden Angaben sowie die Angaben in den Anlagen zum Verwendungsnachweis richtig und vollständig sowie in Übereinstimmung mit den Büchern und Belegen sind. Mir/Uns ist bekannt, dass falsche Angaben die Rückforderung der bewilligten Zuwendung zur Folge haben können. Änderungen und Abweichungen sind der L-Bank unverzüglich mitzuteilen.

	|_|
	die Ausgaben notwendig waren und wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist

	|_|
	die Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest-K und ANBest-P), insbesondere Ziffer 3 und die Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids beachtet wurden

	|_|
	der Zuschuss zweckentsprechend verwendet wurde

	|_|
	abgesehen von Förderungen nach VwV KommSan Schule oder nach VwV KInvFG Kapitel 2 keine anderen Fördermittel der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg für die hier abgerechnete Maßnahme in Anspruch genommen wurden. 

	|_|
	soweit die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz besteht, nur die Nettoentgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) geltend gemacht wurden

	|_|
	mit dem Vorhaben nicht vor Bestandkraft des Bewilligungsbescheides nach der VwV KommSan Schule oder nach der VwV KInvFG Kapitel 2 begonnen worden ist. Ein Vorhaben ist begonnen, sobald dafür entsprechende Lieferungs- oder Leistungsverträge abgeschlossen sind.

	|_|
	der nach der VwV KommSan Schule oder nach der VwV KInvFG Kapitel 2 durch das Regierungspräsidium bewilligte Betrag nach Prüfung des Verwendungsnachweises bereits vollständig ausgezahlt wurde.



6. Anlagen

	|_|
	Angaben und Bestätigung zum nachhaltigen Effizienzstandard (Anlage 1)




     		     		___________________________________________
Ort		Datum		Unterschrift (Zuwendungsempfänger, ggf. Stempel)




				___________________________________________
Ort		Datum		Name, Vorname; Funktion des Unterzeichnenden 



Anlage 1: Angaben und Bestätigung zum nachhaltigen Effizienzstandard


	Es wird bestätigt, dass die gesamte betroffene Schulfläche bzw. ein Gebäude mit der im Verwendungsnachweis bezifferten Teilfläche den Energieeffizienzstandard

	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|
	KfW 70

	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|
	KfW 50

	gemäß der Anlage zu den Merkblättern des Förderprogrammes 217 „Energieeffizient Bauen und Sanieren – Nichtwohngebäude“ der KfW erfüllt. 



	Ich bin

	[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|
	eine nach § 21 EnEV berechtigte Person für die Ausstellung oder Prüfung der Nachweise nach der EnEV für Nichtwohngebäude

	[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|
	ein Sachverständiger der Kategorie „Energieeffizient Bauen und Sanieren  - Nichtwohngebäude (KfW)“ aus der Expertenliste für die Förderprogramme des Bundes unter www.energie-effizienz-experten.de

	[bookmark: Kontrollkästchen5]|_|
	ein Sachverständiger der Kategorie „KfW-Effizienzhaus Denkmal sowie Baudenkmale und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz“ aus der Expertenliste für die Förderprogramme des Bundes unter www.energie-effizienz-experten.de



	Name des Sachverständigen

	     

	Firma / Unternehmen

	     

	Straße / Hausnummer

	     

	PLZ
	Ort

	     
	     

	Telefonnummer

	     

	E-Mail-Adresse

	     





	[bookmark: Text1]     
	
	

	Ort, Datum
	Unterschrift des Sachverständigen
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